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01.11.2023 

1. Vermerk 

Auslegung des Begriffes „abschließbar“ im Kontext der Fahrradschließanlage 

1. Seitens der Grünen-Frak�on-Stadland wurde ein Antrag gestellt, die am hiesigen Bahnhof 
befindliche „Fahrradbox“ offen für alle Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu stellen. 

2. In diesem Kontext wurde in der Beratung des Antrages in den Sitzungen der Vertretung und 
den Ausschüssen die Verwaltung beau�ragt, den Begriff „abschließbar“ zu definieren und zu 
prüfen. 

3. „abschließbar“ ist hier ein unbes�mmter Rechtsbegriff. Unbes�mmte Rechtsbegriffe sind 
während einer Subsum�on auszulegen. Es gibt verschiedene Prak�ken der Auslegung von 
unbes�mmten Rechtsbegriffen. In diesem Fall ergibt sich die teleologische Auslegung am 
prak�kabelsten. Die teleologische Auslegung hinterfragt den Sinn und Zweck eines Umstandes, 
einer Rechtsnorm oder eines Begriffes. Sinn und Zweck der Fahrradbox ist es, dass Bürgerinnen 
und Bürger ihre Fahrräder sicher abstellen können. „sicher“ ist ein weiterer unbes�mmter 
Rechtsbegriff. Auch dieser ist während einer Subsum�on auszulegen. Auch hier bietet sich die 
teleologische Auslegung an (s. o.). „sicher“ bedeutet im Kontext der Fahrradbox, dass das 
Fahrrad vor Schäden, etwa durch Einwirkungen des Weters oder von unerlaubten 
Handlungen, wie etwa Sachbeschädigung oder Diebstahl geschützt wird. Dieser Sinn und 
Zweck wird erfüllt und erreicht, indem das Fahrrad in der „abschließbaren“ Fahrradbox 
untergestellt wird und die Fahrradbox im Nachgang abgeschlossen bleibt. Somit wird das 
Fahrrad vor etwaigen Schäden durch Weter oder unerlaubte Handlungen geschützt. Es steht 
„sicher“ unter.  

4. „abschließbar“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Fahrradbox mit einem Schloss 
verriegelt ist und auch bleibt, denn nur so kann der Sinn und Zweck der gesamten Anlage 
erhalten bleiben. 

5. Die Fahrradbox wurde durch Zuwendungen für den Ausbau des Umfeldes am Bahnhof 
Rodenkirchen gefördert. Aus den Nebenbes�mmungen des Zuwendungsbescheides der 
Landesverkehrsgesellscha� Niedersachsen mbH (LNVG) ist unter Punkt 2 folgendes festgelegt: 
„[…] Zuwendung ist zweckgebunden […] und 30 Stellplätzen im abschließbaren Sammelkäfig.“ 

Gesamtergebnis: 

Die Fahrradbox am hiesigen Bahnhof muss abgeschlossen sein. Die Tür grundsätzlich offen zu halten ist 
im Kontext der durchgeführten Prüfung in Verbindung mit den Nebenbes�mmungen des 
Zuwendungsbescheides unzulässig.  
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Anlagen: 

Auszug aus dem Zuwendungsbescheid 

 

2. Herrn Bürgermeister S�ndt z. K. 

 

3. Den Ratsmitgliedern des Rates der Gemeinde Stadland z. K. 
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